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Regeste

Art. 8 und 21 IVG; Art. 14 IVV; Art. 2 HVI; Ziff. 10.05 HVI-Anhang Prüfung des
Anspruchs auf invaliditätsbedingte Abänderungen von Motorfahrzeugen als kostspielige
Hilfsmittelversorgung. In begründeten Ausnahmen kann dabei von den Preislimiten gemäss
dem entsprechenden Kreisschreiben des Bundesamtes für Sozialversicherungen
abgewichen werden, wenn das Hilfsmittel die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt;
vorliegend bejaht für den Einbau eines automatischen Getriebes.

Volltext
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Art. 8 und 21 IVG; Art. 14 IVV; Art. 2 HVI; Ziff. 10.05 HVI-Anhang Prüfung des
Anspruchs auf invaliditätsbedingte Abänderungen von Motorfahrzeugen als kostspielige
Hilfsmittelversorgung. In begründeten Ausnahmen kann dabei von den Preislimiten gemäss
dem entsprechenden Kreisschreiben des Bundesamtes für Sozialversicherungen
abgewichen werden, wenn das Hilfsmittel die übrigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt;
vorliegend bejaht für den Einbau eines automatischen Getriebes.
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